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Hochschule fiir Technik
und Wirtschaft Berlin

University of Applied Sciences



Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
Organisationseinheit: ........................................

Berlin, 10. Juni 2011
An den
Kanzler der HTW Berlin
Antrag auf Festsetzung von Zeichnungsberechtigten
1. rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht

Hiermit wird für nachstehend aufgeführte Dienstkräfte die rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht nach § 22 Abs. 2 AZG für die Erteilung von Aufträgen und Bestellungen bis zur nachstehend festgesetzten Höhe beantragt:
	lfd. Nr.
	Name
	Tätigkeit
	Höhe der Befugnis in Euro
	Unterschrift

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	


2. Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit1
a) Bescheinigung der sachlichen Richtigkeit

Hiermit wird für nachstehende aufgeführte Dienstkräfte die Befugnis zur Bestätigung der sachlichen Richtigkeit beantragt:

	lfd. Nr.
	Name
	Tätigkeit
	Unterschrift

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	


b) Bescheinigung der rechnerischen Richtigkeit

Hiermit wird für nachstehende aufgeführte Dienstkräfte die Befugnis zur Bestätigung der rechnerischen Richtigkeit beantragt:

	lfd. Nr.
	Name
	Tätigkeit
	Unterschrift

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	


	befürwortet:
	

	
	Leiter/in der Organisationseinheit

(Datum / Unterschrift)


Der Antrag zur Zeichnungsberechtigung wird bestätigt:
	Berlin,
	
	
	

	
	
	
	Dr. Stephan Becker
Kanzler


1. rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht

§ 22 Abs. 2 AZG (Allgemeines Zuständigkeitsgesetz) 
„Darüber hinaus können die nach § 21 zuständigen Personen durch schriftliche Anordnung Beamten oder Angestellten ihrer Verwaltung die Befugnis zur rechtsgeschäftlichen Vertretung Berlins übertragen. Die Übertragung kann auf bestimmte Beträge, auf bestimmte Aufgabenbereiche oder in anderer Weise beschränkt werden.“

2. Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit

2.1. Inhalt der Bescheinigung der sachlichen Richtigkeit

Der Feststeller der sachlichen Richtigkeit übernimmt mit der Unterzeichnung des Vermerks „sachlich richtig“ die Verantwortung dafür, dass

a) die in der förmlichen Zahlungsanordnung, ihren Anlagen und den begründenden Unterlagen enthaltenen, für die Zahlung maßgebenden Angaben richtig sind;
b) die erforderlichen übrigen Angaben in der förmlichen Zahlungsanordnung, ihren Anlagen und den begründeten Unterlagen enthalten sind;
c) nach den geltenden Vorschriften und nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit verfahren worden ist;
d) die Leistung als solche und auch die Art ihrer Ausführung geboten war;
e) die Leistung entsprechend der zugrunde liegenden Vereinbarung sachgemäß und vollständig ausgeführt worden ist;
f) Abschlagszahlungen, Vorauszahlungen, Pfändungen und Abtretungen vollständig und richtig berücksichtigt worden sind;
g) auf die richtige Angabe des Betrages, um den eine Festlegung zu mindern ist.
2.2. Inhalt der Bescheinigung der rechnerischen Richtigkeit

Der Feststeller der rechnerischen Richtigkeit übernimmt mit der Unterzeichnung des Vermerks „rechnerisch richtig“ die Verantwortung dafür, dass der anzunehmende oder auszuzahlende Betrag sowie alle auf Berechnungen beruhenden Angaben in der förmlichen Zahlungsanordnung, ihren Anlagen und den begründeten Unterlagen richtig sind. Die Feststellung der rechnerischen Richtigkeit erstreckt sich auch auf die Richtigkeit der Angaben zum Zahlungspflichtigen oder Empfangsberechtigten und der den Berechnungen zugrunde liegenden Ansätze nach den Berechnungsunterlagen (z. B. Bestimmungen, Verträge, Tarife) sowie auf die Berücksichtigung von Skontobeträgen. Zur Feststellung der rechnerischen Richtigkeit sind nur Dienstkräfte befugt, denen ein eigener Verantwortungsbereich übertragen worden ist (z. B. durch den Geschäftsverteilungsplan). Der Leiter der Dienststelle oder der von ihm Beauftragte kann die Befugnis auf bestimmte Dienstkräfte beschränken. Die Feststellung der rechnerischen Richtigkeit darf nur ausüben, wer alle Sachverhalte, deren Richtigkeit er zu bescheinigen hat, zu überblicken und zu beurteilen vermag.

2.3. Zusammengefasste Bescheinigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit

Die sachliche und rechnerische Richtigkeit der für die Zahlung maßgebenden Angaben in der förmlichen Zahlungsanordnung, ihrer Anlagen und den begründenden Unterlagen ist festzustellen und zu bescheinigen. Die Bescheinigung der sachlichen und der rechnerischen Richtigkeit kann zusammengefasst werden, wenn der Feststeller die Voraussetzungen erfüllt. In diesem Falle muss der Feststellungsvermerk „sachlich richtig und rechnerisch richtig“ oder „sachlich richtig und rechnerisch richtig mit ... EURO ... Cent“ lauten. Sind an der zusammengefassten Bescheinigung noch andere Dienstkräfte beteiligt, so muss aus deren Teilbescheinigungen der Umfang der Verantwortung ersichtlich sein.

Weitere Hinweise zur Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit siehe § 70 AV LHO.
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� Hinweise siehe Rückseite





